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Begründung zur Einleitung des Verfahrens für das Volksbegehren
„GIS Gebühren NEIN”

Text des Volksbegehrens: 

Die Unterstützer dieses Volksbegehrens sprechen sich für die Abschaffung der Gebühren  
zur Finanzierung des öffentlichen Rundfunks (GIS-Gebühren) aus. Der Bundesverfassungs- 
gesetzgeber möge sämtliche allgemeinen Gebühren und Abgaben zur Finanzierung des ORF 
beseitigen.

Begründung des Einleitungsantrages des Volksbegehrens „GIS Gebühren NEIN” 

Dass die Bevölkerung die GIS Gebühren ablehnt, zeigte sich schon bei anderen Volksbegehren. Nun aber 
wurde gleichzeitig in einem eigenen Volksbegehren auch gefragt, ob es auch Unterstützer einer Beibe-
haltung der GIS Gebühren gibt. Das Ergebnis war so eindeutig, dass das Volksbegehren gegen die GIS 
Gebühren bereits über 100.000 Unterschriften erreichte, als das Volksbegehren für GIS Gebühren nicht 
einmal die für die Einleitung nötigen 8.401 Unterschriften erhalten hat.

Die vom Innenministerium auf diese Art zur amtlichen Abstimmung zur Verfügung gestellten Volksbe-
gehren lieferten ein sehr klares Ergebnis: Nur ein kleiner Bruchteil der insgesamt deutlich über  
100.000 Unterzeichner wollen die GIS Gebühren beibehalten. Die überwältigende Mehrheit von deutlich 
über 90% will die GIS Gebühren (nunmehr auch nachweislich) abgeschafft sehen.
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